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Chancenlos! 
Unsere _ Fussball-Nationalelf 
verlor gegen Holland 0 : 3  
(Halbzeitstand 0:2)  

Keine  Chance  für  Liechtensteins 
Fussball-Nationalelf gestern abend  
im Olympia-Qualif ikationsspiel  ge
gen das  professionelle T e a m  aus  Hol
land: Bere i t s  nach  n e u n  Minuten  la
gen unse re  A m a t e u r e  durch  zwei To 
re d e s  herausragends ten  Spielers auf 
d e m  Feld ,  H o u t m a n ,  in  Rückstand,  
Auch  in d e r  zweiten Halbzei t  setzten 
die G ä s t e  ih r  «Powerplay» fort  und  
erzielten in d e r  73. Minu te  den  drit
ten Treffer .  Liechtensteins einzige 
«Ausbeute»  in dieser  einseitigen Par
tie v o r  n u r  800 Zuschauern  a u f  d e r  
Balzner Rhe inau :  E in  Pfostenschuss 
von M a n f r e d  Frick. E inen  ausführli
chen  Bericht  f inden Sie au f  Seite 7 
d e r  vor l iegenden Ausgabe .  

Bild rechts: Hollands Stürmer-Star 
Houtman (Feijenoord) übersprang 
mehr als nur einmal unsere Abwehr. 

(Foto: eddy) 

Colette Flesch 
Das Programm des 
Liechtenstein-Besuches 

Wie bereits kurz gemeldet, hält sich a m  
6. und 7. März d e r  Aussenminister von  
Luxemburg, Frau Colette Flesch, in Be
gleitung ihres Kabinettschefs zu einem 
offiziellen Besuch im Fürstentum Liech
tenstein auf. Das  Programm sieht für 
Montag, 7. März,  einen Besuch bei R e 
gierungschef Hans Brunhart vor. Nach 
einer Besichtigung de r  Liechtensteini
schen Kunstsammlungen empfängt Seine 
Durchlaucht de r  Landesfürst die luxem
burgischen Gäste  zum Mittagessen auf 
Schloss Vaduz. Frau Flesch - in Pei'sonal-
union Aussenminister als auch Wirt
schaftsminister von Luxemburg - begibt 
sich am Nachmittag mit ihrem Ressort
kollegen, Regierungschef-Stellvertreter 
Hilmar Ospclt ,  zu einer Betriebsbesichti
gung in die Firma Hilti A G  in Schaan. 
Mit einem Abendessen der  liechtensteini
schen Regierung als Gastgeber ist das 
Besuchsprogramm abgeschlossen. 
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Musikschule Vaduz 
4nmeldeschluss für das 
Sommersemester 1983 
am 5. März 1983 

Die Anmeldefrist für das Sommerse-
mester 1983 an  der  Liechtensteinischen 
Musikschule läuft noch bis Samstag, den 
5. März. Interessenten mögen sich direkt 
2ii das Sekretariat der  Liechtensteini
schen Musikschule, Tel. 2 46 20, 
wenden. 

Die Aufnahmetests für Jugendliche bis 
16 Jahre finden am Mittwoch, den 
16. März statt. A n  diesem Nachmittag 
findet kein Unterricht statt. 

Wer will Hausmusik machen? 
Die Liechtensteinische Musikschule 

"eranstaltet a m  Sonntag, den 13. März  
1983 um 17 U h r  im Vortragssaal des 
Rheinbergerhauses  Vaduz einen «Haus-
"lusikabend» d e r  jung und alt zur Mitwir
kung offen steht. 

Eingeladen sind Musikgruppen a b  zwei 
Mitwirkenden, wobei die insturmentale 
Besetzung u n d  die gespielte Literatur ab
solut frei bleibt. Eltern,  Kinder,  G e 
schwister, Freunde,  Nachbarn, Jugendli-
che und Erwachsene sollen Musik ma
chen, wie es ihnen beliebt und in welchen 
Stilrichtungen sie wollen. 
£ Wer mitmachen will, möge sich bis 
Spätestens Donnerstag, den 10. März  
J.983, im Sekretariat de r  Liechtensteini
schen Musikschule, Vaduz, Tel. 2 46 20, 
^melden.  

Leserbriefe und schwebende Gerichtsverfahren: 

Rechtswidrige Beeinflussung von Richtern 
Stellungnahme der Vereinigung Liechtensteinischer Richter (VLR) in der 
neuesten Ausgabe der Juristenzeitung 

Die Veröffentlichung von Leserbriefen 
eines jungen liechtensteinischen Untersu
chungshäftlings, der unter Mordanklage 
einsass, hat im vergangenen Jahr in unse
rem Land für einiges Aufsehen gesorgt. 
Beide Zeitungen des Landes setzten sich 
dem schwerwiegenden Vorwurf von sei
fen der Gerichte aus, mit der Veröffentli
chung der erwähnten Leserbriefe unge
setzlicherweise in ein schwebendes Ge
richtsverfahren eingegriffen und durch 
die Weckung öffentlicher Emotionen ins
besondere die Laienrichter beeinflusst, j a  
unter Druck gesetzt zu haben. In der 
neuesten Ausgabe der Liechtensteiner 
Juristen-Zeitung (LJZ) würdigt nun die 
Vereinigung Liechtensteinischer Richter 
die rechtliche Seite dieses Problems. 

Ehe wir die für den Laien nicht ganz 
leicht lesbaren «Gedanken übe r  den 
Rechtsstaat» aus d e m  soeben erschiene
nen Heft 1/83 d e r  LJZ nachstehend wie
dergeben, sei noch vorausgeschickt, dass 
der  die ganze Diskussion auslösende G e 
richtsfall inzwischen abgeschlossen und  
der  eingangs erwähnte Angeklagte wegen 
Todschlages rechtskräftig in letzter In
stanz verurteilt wurde.  

Zitat aus der Juristenzeitung: 
«Zunächst kann davon ausgegangen 

werden, dass unter  Rechtsstaat im for
mellen Sinn liechtensteinischer Prägung 
verstanden wird, dass der  Staat gemäss 
seiner Verfassung verpflichtet ist, das von 
de r  Volksvertretung im Zusammenwir
ken mit dem Landesfürsten gesetzte 
Recht zu verwirklichen, dieses Recht  
durch seine eigene Tätigkeit nicht zu  be
einträchtigen und sich der  Kontrolle un
abhängiger Richter zu unterwerfen.» " . 

Ethische Gebote der Gerechtigkeit 
«Diesem Rechtsstaat im formellen Sin

ne steht d e r  materielle Rechtsstaat gegen
über, in dem die Staatsgewalt neben de r  
formalen Bindung an  das Recht und  Ge
setz vor allem an das über den  geschrie
benen  Gesetzen stehende ethische Gebot  
d e r  Gerechtigkeit gebunden ist. 

A u s  diesen beiden Rechtsstaatsformen 
erfliesst das Rechtsstaatsprinzip. Darun
t e r  versteht man den  Grundsatz, dass bei 
Ausübung staatlicher Gewalt, wozu auch 
die richterliche Gewalt  gehört, rechtliche 
Formprinzipien einzuhalten sind. Z u  die
sen gehören u . a .  die Gewaltenteilung, 
die  Verfassung als höchste zu beachtende 
N o r m ,  Rechtsschutz de r  Bürger durch 

unabhängige Richter mit. Gewährleistung 
des gesetzlichen Richters, des rechtlichen 
Gehörs und d e m  Verbot rückwirkender 
Gesetze.» 

Bedeutung der Laienrichter 
«Bei Übertragung dieser Gedanken auf 

das  Fürstentum Liechtenstein ist beson
ders zu beachten, dass d a s  Volk bestim
mend in d e r  rechtsprechenden Gewalt 
vertreten ist (in allen Kollegialgerichten 
des Fürstentums Liechtenstein haben die 
Laienrichter die Stimmenmehrheit) .  
Auch die Laienrichter sind als Richter 
unabhängige Organe d e r  Rechtspre
chung. 

Erfliessend aus diesen rechtsstaatlichen 
Grundsätzen ha t  auch die freie, unbeein-
flusste. richterliche Erkenntnisschöpfung 
auf  Basis der  im Verfahren präsentierten 
Verfahrensergebnisse, welche aus d e r  
freien, richterlichen Beweiswürdigung -
im Fürstentum Liechtenstein sogar im 
Verfassungsrang, Art. 102 der  liechten
steinischen Verfassung - sich ergeben, zu 
erfolgen. Freie richterliche Beweiswürdi
gung heisst aber unbeeinflusste, insbe
sondere frei von den in Medien allenfalls 
in der  Öffentlichkeit grundgelegten Dis
kussionen in einem noch hängigen Ver
fahren, Entscheidungsfindung nach eige
nem aus dem Verfahren geschöpften be
sten Wissen und Gewissen.» 

Insbesondere bei einer Gerichtsorgani
sation, die zu Recht dem Laienrichterele
ment eine in de r  Rechtsfindung entschei
dende Rolle zuweist, sollen zur  Sicherung 
der  freien Beweiswürdigung im Verfah
ren die Voraussetzungen für  das Erkennt
nis frei von d e m  Verdacht des Einflusses 
einer publizierten Pressemeinung sein. 

Grundsatz der freien 
Entscheidungsfindung verletzt 

«Diese freie Beweiswürdigung bedeu
tet abe r  auch für die Verfahrensparteien 

Vandalen am Werk 
Ein Aufruf  der Polizei 

A m  Mittwoch, 23. Februar  1983, in der  
Zeit von 7.30 bis 12.00 U h r ,  wurden in 
Ruggell an  der  Nofler-Strasse durch Un
bekannte 30 Strassen-Markierungspfähle 
umgeschlagen. Personen, die  über  diese 
Sachbeschädigung Angaben machen kön
nen, werden ersucht, sich bei de r  Polizei 
zu melden.  

die Bindung a n  das Verfahren, also dass j 
der Parteistandpunkt nur insoweit für  die j 
Rechtsfindung herangezogen werden | 
kann und darf,  als e r  in das Verfahren i 
einging. D e r  Versuch, Prozessstandpunk
te ausserhalb des Verfahrens, allenfalls in 
erstaunlicherweise von der  Presse veröf
fentlichten Leserbriefen, zu präsentieren, 
legt den Verdacht nahe, dass damit aus  
irgendwelchen Zweckmässigkeitserwä-
gungen versucht wird, Einfluss auf da s  
Richterkollegium, insbesondere auch auf 
die Laienrichter zu gewinnen, um damit 
den Grundsatz d e r  freien Entscheidungs
findung zu verletzen. 

Eine solche Übung missachtet rechts
staatliche Grundsätze zutiefst und ist dem 
Prinzip des Schutzes des einzelnen im 
Rechtsverfahren auch gegenüber de r  öf
fentlichen Meinung äusserst abträglich. 
Selbstverständlich bleibt es  de r  Verfah
renspartei unbenommen, von den,  im 
Fürstentum Liechtenstein zahlreich vor
handenen. gesetzlichen, ordentlichen und 
ausserordentlichen Rechtsmitteln bis in 
die höchste Instanz entsprechend Ge 
brauch zu machen.» 
Kritik an sich ist willkommen 

«Abschliessend sei besonders hervor
gehoben, dass die richterliche Rechtsfin
dung ein Teil de r  Staatsgewalt ist und  von 
de r  Akzeptation der  Rechtsgemeinschaft 
getragen werden muss. Eine vom Rechts
sinn des Bürgers isolierte Rechtspre
chung ist abzulehnen. Daher  ist Kritik an 
de r  Justiz im allgemeinen und de r  Recht
sprechung im besonderen willkommen, 
weist sie damit doch Interesse de r  Rechts
gemeinschaft a m  rechtsprechenden G e 
schehen aus, soweit sie jedoch fallbezo
gen ist, sollte öffentliche Kritik aus den  
angeführten Gründen erst dann einset
zen, wenn das Verfahren rechtskräftig 
abgeschlossen ist. 

Schliesslich vermeint die Vereinigung 
Liechtensteinischer Richter (VLR)  aus  
dem Postulat d e r  Gerechtigkeit festhalten 
zu sollen, dass ebenso wie von d e r  
Rechtsordnung ein sdlches Mass an  Bür 
gernähe gefordert wird, dass eine mög
lichst grosse Zahl  de r  Rechtsunterworfe
nen diese Rechtsordnung freiwillig aner 
kennt, auch vom richterlichen Erkenntnis  
gefordert werden muss, dass d e r  Adressat  
im wesentlichen in der  Entscheidung in
haltlich seine anerkannten Werturteile 
vorfindet und damit das Vertrauen in d e r  
von ihm akzeptierten Rechtsordnung ge
rechtfertigt sieht.» 

Aufforstung auf 
der Alpe Gritsch 
Projekt genehmigt 

Die Regierung genehmigte in d e r  Sit
zung vom Dienstag im Rahmen de r  Berg
gebietsanierung das mit 21 000 Franken 
veranschlagte Aufforstungsprojekt Gam-
pergritsch au f  de r  Alpe Gritsch. Das  Ge
biet bei der  Gritschstrasse, unterhalb des 
Schwarzen Ranks, wird seit Jahren nicht 
mehr  beweidet. Durch die Steilheit des 
Geländes und das vorhandene Altgras 
besteht die Gefahr  von Gleitschnee. Als 
Folgeerscheinung treten Bodenwunden 
und Bodenerosion auf. U m  diesen Ge
fahren zu begegnen, soll dieses Gebiet  
verbaut und aufgeforstet werden. Damit 
wird auch die Gritschstrasse auf  diesem 
Streckenabschnitt vor Schneerutschun-
gen und Steinschlag besser geschützt. 

Liechtenstein 
im Vergleich 
Interessanter Vortrag 
am 14. März in Vaduz 

Die Vereinigung Liechtensteinischer 
Richter (VLR) ,  Vaduz, organisiert aut 
Anregung des Vereins de r  liechtensteini
schen Rechtsagenten, Treuhänder,  Buch
prüfer und Patentanwälte, Vaduz, im 
Rahmen des Vortragsprogrammes ein 
Referat über  das Thema «Das Fürsten
tum Liechtenstein im Vergleich zu ande
ren steuergünstigen Ländern». Als  Vor
tragender konnte Ernst  K. Briner aus 
Zürich gewonnen werden. Der  Vortra
gende wird in seinem Referat u . a .  die 
klassisch steuergünstigen Standorte für 
Holding- und Domizilgesellschaften be
handeln. die Durchgriffsmassnahmen der 
USA,  de r  B R D  und des Vereinigten Kö
nigreiches besprechen und einen Aus
blick über  die Möglichkeiten des Fürsten
tums Liechtenstein in bezug auf  legale 
Steuerersparnisse von Ausländern geben. 

• Der Vortrag findet am 14. März 1983,' 
19.30 Uhr, im Foyer des Vaduzer Saales 
in Vaduz statt. 

Die Vereinigung Liechtensteinischer 
Richter (VLR).  Vaduz, als Organisatorin 
dieser Veranstaltung lädt alle interessier
ten Kreise zu diesem Vortrag ein. 

Vereinigung Liechtenst. Richter 

Ein Oskar-Werner-
Festival im Jahre 1984? 
Meldungen in der 
österreichischen Presse 

Gemäss Meldungen, die in den letzten 
Wochen durch die österreichische Presse 
gingen und sich au f  eine Agenturmeldung 
der  A P A  berufen, soll de r  seit rund  30 
Jahren in Triesen-Matschils wohnhafte,  
international bekannte Schauspieler Os
kar Werner  für das  kommende Jah r  ein 
nach ihm benanntes «Oskar-Werner-Fe
stival» in Liechtenstein planen. Vorgese
hen wären Theater-  und Konzertauffüh
rungen, darunter  Shakespeares «Hamlet» 
und Kleists «Prinz von Homburg», die 
Oskar  Werner  selbst inszenieren und in 
denen  e r  auch die Titelrollen spielen soll. 
Die Veranstaltungen sollen im Vaduzer 
Saal stattfinden. In den erwähnten Pres
semeldungen werden eine ganze Reihe 
prominentester Schauspieler als Mitwir
kende an  den Theateraufführungen und  
weltberühmte Musiker als Interpreten 
de r  Konzertveranstaltungen genannt. 

Bei de r  Gemeinde Vaduz, wo Oskai 
Werner  sich insbesondere um die Bereit
stellung des Saals bemühen müsste, wird 
zwar bestätigt, dass eine solche Anfrage 
eingetroffen sei und die üblichen Unterla
gen an  den Gesuchssteiler verschickt wor
den seien. Ein konkretes Gesuch au f  Re
servierung des Saales sei aber  bis heute  
noch nicht eingetroffen. 


